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JAHRESBERICHT

DER

AUFSICHTSBEHÖRDE IN BETREIBUNGS- UND
KONKURSSACHEN FÜR DEN KANTON BERN

ÜBER DAS JAHR 1963

an den Appellationshof des Kantons Bern und an die Schuldbetreibungs- und Konkurskanuner des

Schweizerischen Bundesgerichts in Lausanne

Im Jahre 1963 ist die Zahl der zugestellten
Zahlungsbefehle, der vollzogenen Pfändungen und der
Verwertungen gegenüber dem Vorjahr wieder angestiegen,
während als Auswirkung des auf 1. Januar 1963 in Kraft
gesetzten Bundesgesetzes über den Abzahlungs- und den
Vorauszahlungsvertrag die Eigentumsvorbehalte stark
zurückgegangen sind. Ein Vergleich mit den Zahlen von
1962 ergibt folgendes Bild: Zahlungsbefehle 149007
(1962:148531), Pfändungen 62010 (61433), davon
Lohnpfändungen 17100 (16046), AufSchubsbewilligungen
15689 (16137), Verwertungen 11142 (10992), davon auf
Grund von Lohnpfändungen 10619 (10281), Verlustscheine

19305 (18274), Arreste 147 (167), Retentionsver-
zeichnisse 1019 (1140), Eigentumsvorbehalte 11579
(17283), Konkursandrohungen 7365 (6694),
Liegenschaftsverwaltungen 65 (68).

Die Zahl der im Jahre 1963 neu eröffneten Konkurse
ist auf 155 (136) gestiegen. Vom Vorjahre her waren noch
134 (124) Konkurse hängig. Von diesen insgesamt 289

(260) Konkursen konnten im Berichtsjahr 138 (126)
beendet werden, während 151 (134) Ende 1963 noch hängig
waren. Nachlassverfahren wurden 1963 18 (20) neu
eröffnet. Für die Tätigkeit der Betreibungs- und Konkursämter

wird im übrigen auf die Tafel I verwiesen.
Die Betreibungs- und Konkursämter wurden auch

im Berichtsjahr sowohl durch die Gerichtspräsidenten
ihres Bezirkes in ihrer Eigenschaft als untere Aufsichtsbehörden

als auch durch die Mitglieder der kantonalen
Aufsichtsbehörde inspiziert. Die Prüfung des Kassen-
und Gebührenwesens erfolgte durch Beamte der Justiz-
und Einanzdirektion.

Am 9. Juli 1963 erliess die Aufsichtsbehörde ein
Kreisschreiben an die Betreibungs- und Konkursämter
des Kantons Bern über die Gebührenberechnung in
Fällen, wo ein Amt in der Lage ist, in amtliche Verwahrung

genommene Automobile in eigenen Räumen unter¬

zubringen, sowie in Fällen, wo der Pfändungsvollzug
unterbleibt, weil der Schuldner dem zur Pfändung
erschienenen Weibel vor dem Vollzug die Forderung samt
Kosten bezahlt.

Disziplinarmassnahmen mussten im Berichtsjahr nicht
ergriffen werden.

Die Gerichtspräsidenten, die als untere Aufsichtsbehörden

erstinstanzlich Beschwerden beurteilen, womit
Unangemessenheit einer betreibungsamtlichen Verfügung

geltend gemacht wird, was hauptsächlich der Fall
ist bei der Berechnung des Einkommens und des
Existenzminimums bei Lohnpfändungen sowie bei
sogenannten Kann-Vorschriften (Art. 61 und 123 SchKG),
haben 1963 55 (65) Beschwerden beurteilt. Für ihre
Tätigkeit wird im übrigen auf die Tafel II verwiesen.

Die kantonale Aufsichtsbehörde hat im Berichtsjahr
357 (387) Geschäfte behandelt. Eingelangt sind 352 (383)
Geschäfte. Vom Vorjahr waren noch 5 (4) Geschäfte
hängig. Von diesen insgesamt 357 (387) Geschäften
konnten 354 (382) erledigt werden, während 3 (5) auf das
Jahr 1964 übertragen wurden. Die Aufsichtsbehörde hat
ferner in Konkursverfahren, in denen sie schon früher
die Frist zur Durchführung erstreckt hatte, 188 (168)
Gesuche um nochmalige Fristverlängerung behandelt.

Die 354 erledigten Geschäfte setzten sich wie folgt
zusammen: 87 (106) Beschwerden, 8 (9) Bekurse gegen
erstinstanzliche Beschwerdeentscheide, 3 (8) Weiterziehungen

in Nachlasssachen, 14 (39) Wahlen von Betrei-
bungsweibeln, 45 (48) erstmals der kantonalen Aufsichtsbehörde

unterbreitete Gesuche um Verlängerung der Frist
zur Beendigung von Konkursverfahren, 48 (46) Urlaubsgesuche,

34 (20) Anfragen und 115 (110) sonstige
Verfügungen und Beschlüsse.

Von den 87 (106) Beschwerden wurden 33 (46)
abgewiesen, 18 (29) zugesprochen, 4 (4) teilweise zugesprochen,
7 (6) zur Beurteilung an die untere Instanz gewiesen, 17
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(10) durch Rückzug oder sonst erledigt und auf 8 (11)
wurde nicht eingetreten. Die Beschwerden wurden
durchschnittlich in 11 (12) Tagen erledigt (Minimum 1 Tag,
Maximum 38 Tage).

Von den 8 (9) Rekursen gegen erstinstanzliche
Beschwerdeentscheide wurden 3 (4) abgewiesen, 3 (4)
begründet erklärt, 1 (0) teilweise gutgeheissen und 1 (1)
wurde zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

Die Rekurse konnten durchschnittlich in 8 (8)
Tagen erledigt werden (Minimum 1 Tag, Maximum
30 Tage).

Von den 3 Nachlassrekursen wurden 1 (1) begründet
erklärt und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz
zurückgewiesen, 1 (2) abgewiesen und auf 1 nicht
eingetreten.

4 Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörde wurden
durch Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer

des Bundesgerichts weitergezogen. Alle 4
Rekurse wurden abgewiesen.

Bern, den 12. Februar 1964.

Im Namen der kantonalen Aufsichtsbehörde
in Betreibungs- und Konkurssachen,

Der Präsident :

Staub

Der Sekretär:

Schoder
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Tafel II
Zahl der von den Gerichtspräsidenten als untere Aufsichtsbehörde im Jahr 1963 behandelten

Beschwerden nach Art. 17 SchKG

Amtsbezirke
Zahl der

Beschwerden *)

Gefällte
Entscheide

einschliesslich
Abschreibungs-

beschlüsse

Disziplinarverfügungen

Zeitdauer der Erledigung der
Beschwerden

Maximum
Tage

Minimum
Tage

Mittel
Tage

Aarberg
Aarwangen
Bern IV
Biel I
Büren a.A.
Burgdorf II.
Courtelary
Delsberg
Erlach
Freibergen
Fraubrunnen
Frutigen
Interlaken I
Konolfingen I.
Laufen
Laupen
Münster I
Neuenstadt.
Nidau
Niedersimmental
Oberhasli.
Obersimmental
Pruntrut I
Saanen

Schwarzenburg
Seftigen
Signau
Thun I
Traehselwald
Wangen a.A..

1

1

12

14

1

3

10

1

1

11

14
1

3

10

36

66

54

29

21

29

10

13

21

75

40

5

66

2

3

21

10

13

21

9

40

1

36

66

19

17

21

19

13

21

40

3

x) für die gemäss § 23 EG z. SchKG die jjntere Aufsichtsbehörde erstinstanzlich kompetent ist.
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